
  
 
 
 
 
 

Hochschulkollegium 

Zentrale Beschlüsse 

der 18. Sitzung des Hochschulkollegiums der PH Vorarlberg 

Funktionsperiode 2024 bis 2027 

 
Datum:  Dienstag, 12. 05 2026 
 
 
 

1.  Beschluss von Verordnungen  

 
Umlaufbeschluss 21. Mai 2026 

 
Es wird der Antrag gestellt, die Änderung der Lehrveranstaltungszeiten für das Studienjahr 2026/27 zu 
beschließen.  
Die bisher verwendeten Bezeichnungen „Osterferien“, „Sommerferien“ und „Semesterferien“ werden im 
gesamten Dokument durch den Begriff „lehrveranstaltungsfreie Zeit“ ersetzt. 

 
Einteilung des Studienjahres 2026/27 
 
Lehrveranstaltungen im Wintersemester- Primarstufe und Sekundarstufe AB 2026/27 
Beginn: 01.10.2026 
Ende: 30.01.2027 
 
Lehrveranstaltungen im Sommersemester - Primarstufe 2027 
Beginn: 01.03.2027 
Ende: 30.06.2027 
 
Lehrveranstaltungen im Sommersemester – Sekundarstufe AB 2027 
Beginn: 01.03.2027 
Ende: 26.06.2027 
 
Lehrveranstaltungsfreie Zeiten  
Lehramtsstudium Primarstufe: 
18.12.2026 – 05.01.2027                  
01.02.2027 – 27.02.2027                    
22.03.2027 – 29.03.2027 
01.07.2027 – 30.09.2027 
 
Lehramtsstudium Sekundarstufe AB: 
21.12.2026 – 05.01.2027                         
01.02.2027 – 27.02.2027 
22.03.2027 – 03.04.2027 
28.06.2027 – 30.09.2027                            
 
Lehramtsstudium Primar- und Sekundarstufe AB:  
Nationalfeiertag: 26.10. 2026 
Allerheiligen/Allerseelen: 01.11.2026 und 02.11.2026 
Mariä Empfängnis: 08.12.2026 
Heilige Drei Könige 06.01.2027 
Christi Himmelfahrt: 05.05.2027 



Pfingstmontag: 17.05.2027 
Fronleichnam: 27.05.2027 
 
Geblockte oder berufsbegleitend organisierte Lehrveranstaltungen von ordentlichen oder 
außerordentlichen Studien sowie Lehrveranstaltungen der Fort- und Weiterbildung können auch in der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit angeboten werden.  
Diensteinteilungen an Sonn- und Feiertagen sind nicht zulässig. 
 

Der Antrag wird angenommen. 
 
 
Umlaufbeschluss 21. Mai 2026 

Es wird der Antrag gestellt, dass das Rektorat beziehungsweise die Institutsleiterinnen die zu 
bearbeitenden Dokumente bis spätestens 14 Tage vor der jeweiligen HOKO-Sitzung bereitstellen. 
  
Der Antrag wird angenommen. 
 

2.  Genehmigung von Curricula sowie deren Änderungen  

 
Es wird der Antrag gestellt, das Curriculum Hochschullehrgang Deutsch als Zweitsprache 30 ECTS zu 
beschließen. 
 
Der Antrag wird angenommen. 
 

 


